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Allgemeine Hinweise 

Das Waffengesetz (WaffG) als Bundesgesetz obliegt in der Ausführung grundsätzlich den 
Ländern. Das BKA ist nicht berechtigt, zu allgemeinen waffenrechtlichen Anfragen 
Auskünfte zu erteilen. Solche Anfragen richten Sie bitte an die rechtsberatenden Berufe. 
 
Sofern Sie Fragen zum Waffenerwerb und –besitz, Führen und Schießen, Herstellen, 
Bearbeiten oder zum Verbringen und zur Mitnahme von Waffen haben, wenden Sie sich bitte 
an ihre örtlich zuständige Waffenbehörde. Hierzu zählen auch Fragen zum Führen von 
Messern und Anscheinswaffen. 

 
 
Neue Regelungen 

Frage: Was fällt unter das Führverbot des § 42 a WaffG? 
 
Anscheinswaffen 

- Anscheinswaffen sind Schusswaffen, die Ihrer äußeren Form nach im 
Gesamterscheinungsbild den Anschein von Feuerwaffen hervorrufen und bei denen 
zum Antrieb der Geschosse keine heißen Gase verwendet werden. 

- Nachbildungen von Schusswaffen mit dem Aussehen von Feuerwaffen 
- unbrauchbar gemachte Schusswaffen mit dem Aussehen von Feuerwaffen 

 
Die nachfolgenden Fotos zeigen jeweils eine Softair- sowie die dazugehörige Originalwaffe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieb- und Stoßwaffen 

Hieb- und Stoßwaffen sind Gegenstände, die Ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, unter 
unmittelbarer Ausnutzung der Muskelkraft durch Hieb, Stoß, Stich, Schlag oder Wurf 
Verletzungen beizubringen. 

 

 



 
Die nachfolgenden Fotos zeigen exemplarisch Hieb- und Stoßwaffen die dem Führverbot 
unterliegen.  
Das Waffengesetz lässt aber eine entscheidende Ausnahme im Sinne des legalen Führens zu. 
Bei einem berechtigten Interesse greift das Verbot nicht. Das Waffengesetz nennt hierfür 
beispielhaft: Berufsausübung, Brauchtumspflege, Sport oder einen allgemein anerkannten 
Zweck. Die Aufzählung ist nicht abschließend, so dass jeder sozialadäquate Gebrauch von 
Messern weiter möglich ist. Kein berechtigtes Interesse ist es nach der Gesetzesintention 
dagegen, ein Messer zu Verteidigungszwecken  mit sich zu führen. 
 
 
Ein Kampfmesser sowie Teleskopschlagstöcke: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einhandmesser (Klingenlänge unbeachtlich) oder feststehende Messer mit einer Klingenlänge 
über 12 cm: Einhandmesser sind Messer mit einhändig feststellbarer Klinge, beispielhaft 
zeigen die nachstehenden Abbildungen Messer, die unter das Führverbot fallen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einhandmesser mit Knopf zum Öffnen Einhandmesser mit Griffloch zum Öffnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messer mit 12 cm langer Klinge 

 

 

 

 

 



 
Frage: Wie ist der Begriff „Waffengesamtlänge in der kürzest möglichen 
Verwendungsform“ beim Verbot der Vorderschaftrepetierflinten auszulegen? 
 
Der Begriff „kürzest mögliche Verwendungsform“ bezieht sich nach hiesiger Ansicht auf die 
Waffe im schussfähigen Zustand. 
 
Da eine Beseitigung der Verbotsmerkmale durch Umrüstung möglich ist, werden keine 
Ausnahmegenehmigungen erteilt. Dies gilt ebenfalls für Vorderschaftrepetierflinten mit 
Kurzwaffengriff anstelle eines Hinterschaftes und Vorderschaftrepetierflinten bei denen die 
Lauflänge weniger als 45cm beträgt. 
 
 

Frage: Ich bin im Besitz einer mehrschüssigen Kurzwaffe, deren Baujahr nach dem 1. 
Januar 1970 liegt, für Zentralfeuermunition in Kalibern unter 6,3 mm. Kann ich für 
meine Waffe eine Ausnahmegenehmigung beantragen? 
 
Nach den Hinweisen des BMI vom 20. März 2008 zur Änderung des Waffenrechts, ist für 
diese Waffen keine Übergangsvorschrift in §58 WaffG-neu vorgesehen. Grundsätzlich kann 
jedoch im Rahmen des § 40 abs. 4 WaffG für verbotene Gegenstände immer eine 
Ausnahmegenehmigung beantragt werden. Das BKA wird sich mit dem BMI bezüglich der 
hier vorliegenden Anträge in Verbindung setzen. 

 
 
Frage: Wie lange gilt die Allgemeinverfügung für Elektroschocker ? 
 
Elektroimpulsgeräte ohne Prüfzeichen dürfen derzeit durch die vom Bundeskriminalamt 
erteilte Allgemeinverfügung längstens bis zum 31. Dezember 2010 erworben, besessen und 
geführt werden. Diese Übergangsregelung besitzt Gültigkeit, bis die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig Geräte zugelassen hat. Danach ist vorgesehen, die 
vorgenannte Allgemeinverfügung in diesem Falle zu widerrufen und eine Übergangsregelung 
(z. B. zur Ausfuhr und zur Abgabe) zu treffen.  
 
Distanz-Elektroimpulsgeräte (sogenannte Airtaser) sind seit dem 1. April 2008 generell 
verboten und nicht zulassungsfähig. 

 
 
Zuständigkeiten des BKA 
Das BKA ist gemäß § 40 Abs. 4 WaffG zuständig für die Erteilung von 
Ausnahmegenehmigungen für verbotene Waffen und Gegenstände. Diese sind in der Anlage 
2 zum WaffG, der sogenannten „Waffenliste“ (Anlage 2 zu § 2 Abs. 2-4 WaffG) aufgeführt.  
 
Bestehen Zweifel, wie ein Gegenstand waffenrechtlich einzustufen ist, ist ebenfalls die 
Zuständigkeit des BKA gegeben (§ 2 Abs. 5 i. V. m. § 48 Abs. 3 WaffG). Anträge sind über 
die örtlich zuständige Waffenbehörde unter Glaubhaftmachung des berechtigten Interesses an 
das BKA zu stellen. Ein berechtigtes Interesse liegt z.B. vor bei der Herstellung und dem 



Vertrieb einer neu entwickelten Schusswaffe, oder bei bestehender Rechtsunsicherheit von 
Firmen bzw. Privatpersonen. Eine auf Antrag erfolgte Einstufung wird im Bundesanzeiger 
veröffentlicht. Das BKA entscheidet auch im Sinne des § 6 AWaffV über die Zulassung zum 
Schießsport. 
 
Die vom BKA erstellten Bescheide sind grundsätzlich kostenpflichtig.  


